
Nutzungsbedingungen/ 
Lizenzvereinbarung
Die Entwürfe und Druckvorlagen sind unter folgenden 
Bedingungen frei, d.h. ohne gesonderte Anfrage (aber mit 
Meldung) verwendbar:

1. Zweckentsprechende Anbringung der 
Beschilderung: 
Anbringung direkt auf, besser über der Ladestation. 
Je nach örtlichen Gegebenheiten in möglichst großem 
Format, z.B. auf dahinterliegenden Gebäudewänden auch 
durchaus größer als ortsübliche Verkehrszeichen.
Direkt an der Ladestation können die Zusatzsymbole 
für Zugänglichkeit und Steckertypen auch weggelassen 
werden. 

2. Klares Leitsystem:
Die Beschilderung erfolgt immer durchgängig ab dem 
ersten Schild. Eine Entfernungsangabe wird jedenfalls 
verwendet, wenn die Stromtankstelle noch mehr als 200 
m entfernt ist. In mehr als 500 m Entfernung von der 
Ladestation gibt es eine Beschilderung nur dann, wenn es 
in weitem Umkreis sonst keine Lademöglichkeit gibt. 
Eine Beschilderung muss sich auch immer auf 
die nächstgelegene Stromtankstelle beziehen 
bzw.  Wegweiser mit Entfernungsangaben zu allen 
nahegelegenen Stromtankstellen umfassen, damit es zu 
keinen Verwechslungen oder Irreleitungen kommt. 

3. Konforme Verwendung der Zusatzsymbole:

a. Zugänglichkeit: 
Das grüne Symbol wird verwendet, wenn die 
Stromtankstelle 24/7 zugänglich und jedenfalls zu üblichen 
Tankstellenöffnungzeiten auch ohne mitgebrachte 
Ladekarte nutzbar ist. 
Falls das Laden kostenpflichtig ist, ist der Tarif anhand einer 
Preisliste an der Ladesäule schon vor dem Ladevorgang 
klar ersichtlich. Eine Bezahlmöglichkeit mit Bargeld (z.B. 
Münzen) oder Bankomatkarte (ohne App/Registrierung) 
ist jedenfalls gegeben. 
All das ist beispielsweise der Fall, wenn passende 

Fall, wenn von beliebiger Seite € 4000,- für die initiale 
Entwicklung der Logos, der Website, Informationsmaterial 
und/oder Herstellungskosten der ersten Folder ersetzt 
werden. Entsprechende Förderanträge / Anfragen bzgl. 
Sponsoring werden gestellt und deren positive Erledigung 
auf der Website und in neuen Fassungen dieses Dokuments 
ersichtlich gemacht.  
Bis dahin ist ein Kostenbeitrag von 10% der Herstellungskosten 
von Beschilderung (inkl. Befestigungsmaterial), mindestens 
aber € 5,- pro Stromtankstelle an CheckWell zu überweisen. 
Um den diesbezüglichen Verwaltungsaufwand gering zu 
halten ist im Verwendungszweck eine eindeutige Angabe zu 
der/den betreffenden Stromtankstelle/n zu machen. 
Für die Kenntlichmachung der Bezahlung des Lizenzbeitrags 
können entsprechende Aufkleber für Ladesäulen und 
Beschilderung bei CheckWell bestellt werden.
 
5. Nachdruck, Verwendung von Druckvorlagen:
Die jeweils aktuellen Versionen der Druckvorlagen dürfen 
ohne gesonderte Anfrage nachgedruckt werden, die 
Verwendung ist allerdings an  CheckWell zu melden. Das 
Adressfeld des Folders ist dazu gedacht, von den Partnern 
mit ihrem eigenen Logo / ihren Kontaktdaten überklebt zu 
werden. Aufkleber sind dazu da, Elektrofahrzeuge als solche 
zu kennzeichnen (keine Verbrenner!)
Das E-Leitsystem ist für die internationale Verwendung 
konzipiert. Um die Wiedererkennbarkeit zu gewährleisten 
ist eine einheitliche Verwendung anzustreben.
Deshalb bedarf eine Abänderung der Druckvorlagen, d.h. 
eine Verwendung von anderen Texten, Farben, Formaten, 
Logos usw. der schriftlichen Zustimmung von CheckWell 
und gilt jeweils nur für den Einzelfall und nicht zur 
Weiterverbreitung. 
Das CheckWell E-Leitsystem ist eine eigentümliche geistige 
Schöpfung, sowohl was die verschiedenen Symbole als 
auch deren Zusammenstellung / gemeinsame Verwendung 
betrifft und somit durch das Urheberrecht geschützt. 
Eine Weiterverbreitung und Verwendung ist explizit erlaubt 
und erwünscht, die vorliegenden Lizenzbedingungen sind 
allerdings zu beachten.
Eine langfristige Weiterentwicklung der Logos ist 
möglich, wenn sich eine Mehrheit unter den Stakeholdern 
(E-Mobilisten, Betreiber von Ladestationen, Behörden)  für 
eine bestimmte Änderung abzeichnet.

Ladekarten in nahegelegenen durchgehend geöffneten 
Geschäften oder Restaurants gegen Entgelt und Aushang 
der Ladetarife geliehen werden können. 
Weiters dürfen keine speziellen Sprachkenntnisse zur 
Benutzung der Stromtankstelle notwendig sein, so dass 
auch Touristen problemlos laden können. Die Nutzung der 
Stromtankstelle ist auch nicht an eine größere Konsumation, 
wie z.B. eine Hotelübernachtung, gebunden.
Falls diese Voraussetzungen nicht vollständig gegeben 
sind, wird das rote Symbol verwendet.

b. 3,6 kW Schuko
Mindestens ein haushaltsüblicher Schutzkontakt-Stecker in 
Qualitätsausführung ist vorhanden. Dieser ist solide installiert 
(direkte Zuleitung,  eigener LSS und FI, entsprechender 
Leitungsquerschnitt und Erdung) so dass eine Ladung auch 
über mehrere Stunden möglich ist. Mit 13 A abgesichert, 
Ladeleistung bis ca. 2,9 kW.
Das rote Symbol wird verwendet, wenn kein solcher 
Anschluss vorhanden ist. 

c. Typ 2 Anschluss
Mindestens ein Typ 2 Anschluss ohne fix an der Ladestation 
montiertem Kabel ist vorhanden. Maximalleistung von 
mindestens 11 kW.
Das rote Symbol wird verwendet, wenn kein solcher 
Anschluss vorhanden ist. 

d. Sonstige Anschlüsse 
(CHAdeMO, Tesla Supercharger, CEE blau oder rot, Typ 
2 mit fix montiertem Kabel, CCS (Combined Charging 
System), Typ 1, Typ 3 usw.)
Pro zusätzlichem Anschlusstyp wird ein grünes Spezialsymbol 
verwendet. Diese werden rechts unten von rechts nach links 
angeordnet. Ist das gewünschte Spezialsymbol noch nicht 
im Downloadbereich von CheckWell verfügbar wird um eine 
entsprechende Anfrage gebeten.
Falls an der Stromtankstelle keine sonstigen Anschlüsse 
vorhanden sind, wird ein rotes Symbol verwendet, das einen 
allgemeinen Stecker mit Fragezeichen zeigt.
 
4. Kostenbeitrag (temporär):
Das E-Leitsystem ist dazu gedacht, über kurz oder lang 
gratis als Allgemeingut verwendet zu werden. Das ist der 



11. Zertifizierung
Eine Zertifizierung durch CheckWell ist möglich. Ein solches 
Zertifikat bestätigt, dass die Beschilderung entsprechend 
dieser Richtlinien zweckmässig angebracht ist und gilt 
zwei Jahre. Es wird per Aufkleber an den Ladestationen 
oder per Aushang in den Geschäftsräumlichkeiten 
kenntlich gemacht. 
Die Zertifizierung erfolgt normalerweise aufgrund von 
übermittelten Unterlagen (Fotos der Stromtankstelle, Fotos 
ev. schon bestehender Schilder, Lagepläne, Nachweis 
mindestens eines erfolgreichen Ladevorgangs für jeden 
vorhandenen Anschlusstyp, textuelle Beschreibung der 
Schilder und deren Ausführung inkl. Maßen, Fotos der 
Schilder) und kostet € 130,-
Darin enthalten ist ein Zertifikat im Format DIN A4, der 
Anhang, aus dem genau ersichtlich ist, wo welche 
Schilder positioniert werden, eine elektronische Kopie 
auf einem optischen Datenträger (CD/DVD) sowie 
maximal 5 Aufkleber für die Ladesäulen. Eine einmalige 
(kleinere) Änderungsanfrage ist ebenfalls inkludiert. Geht 
der Aufwand für die Zertifizierung über den dargestellten 
Umfang hinaus werden die Mehrkosten (z.B. Fahrtspesen) 
nach gesonderter Vereinbarung verrechnet. 
Der Betreiber wird das Zertifikat inkl. Anhang aufbewahren 
um es bei Bedarf vorweisen bzw. elektronisch übermitteln 
zu können. 

12. Gültigkeit / Version / Änderungen:
Es gilt die zum Zeitpunkt der Anbringung der Beschilderung 
(oder deren letzter Änderung) gültige Version dieser 
Nutzungsbedingungen, sofern der Betreiber nicht 
gesondert aktiv auf Änderungen aufmerksam gemacht 
wurde.
Von Änderungen ausgeschlossen sind die Bedingungen 
zum Entfall des Kostenbeitrags laut Punkt 4. Somit ist die 
Investitionssicherheit für Betreiber und die Allgemeinheit 
gewährleistet.

Linz, 2.10.2018
(die jeweils aktuelle Version ist unter 
www.e-leitsystem.checkwell.at abrufbar)

6. Meldung und Aufnahme in Online-Verzeichnis 
Die Verwendung des Beschilderungssystems ist von den 
Herstellern und Betreibern per E-Mail an stromtankstellen@
checkwell.at zu melden. 
CheckWell ist berechtigt aber nicht verpflichtet, ein 
kostenloses Online-Verzeichnis der teilnehmenden 
Stromtankstellen zu führen. 
Es wird ersucht, bei Meldungen an CheckWell möglichst 
vollständige Angaben zu machen:
• Angaben zum Betreiber (Name, Adresse, Kontaktdaten, 
ggf. Kontodaten)
• Anzahl der zu installierenden Schilder, Anzahl der bereits 
bestehenden Schilder je Stromtankstelle
• Adresse bzw. Angaben zum Ort der Stromtankstelle
• Herstellungskosten der zu installierenden Schilder und 
Daten der zugehörigen Übeweisung an CheckWell (Datum, 
angegebener Verwendungszweck, Betrag)
• Angabe, wann die Beschilderung voraussichtlich fertig 
installiert sein wird
• Vermerk, falls keine Aufnahme in ein Online-Verzeichnis 
von CheckWell gewünscht ist

7. Anbringung der Beschilderung auf öffentlichem 
Grund
Die Bewilligung von Schildern ist Sache der Behörden, 
die damit auf eine zweckentsprechende Anbringung 
der Beschilderung entsprechend den einschlägigen 
länderspezifischen gesetzlichen Regelungen achten.
Spezifische Regelungen zur E-Mobilität sind erst im 
Entstehen, deshalb wird auf die Möglichkeit hingewiesen, die 
aktuell zu installierende Beschilderung als Provisorium zu 
betrachten und eventuell auch als solches (mit reduzierten 
Auflagen) zu bewilligen bzw. bewilligen zu lassen.
Die Orientierung an den aktuellen länderspezifischen 
Normen und Bemaßungen für ähnliche Verkehrszeichen 
/ Beschilderungen wird ausdrücklich empfohlen, um leicht 
umrüsten zu können, falls das später notwendig werden 
sollte. 
Jedenfalls sind aus privatrechtlicher Sicht die in diesem 
Dokument angeführten Richtlinien zur Anbringung der 
Beschilderung als Teil der Lizenzbedingungen verbindlich 
und gelten bereits vor dem Inkraftreten von entsprechenden 
behördlichen Vorgaben.

8. Community-driven Distribution:
Kontrolle und Vertrieb erfolgen auch durch die Gemeinschaft 
der E-Mobilisten. CheckWell ist berechtigt aber nicht 
verpflichtet, ein kostenloses Online-Verzeichnis der 
Vertriebspartner zu führen. 
Vertriebspartner werden gebeten, die Aufnahme ihrer 
Tätigkeit an eleitsystem@checkwell.at zu melden. Sie agieren 
aber völlig selbständig und unabhängig und sind verpflichtet, 
sich selbst um die Einhaltung von gewerberechtlichen, 
steuerrechtlichen und anderen relevanten Bestimmungen 
zu kümmern. 
Im Sinne der Glaubwürdigkeit und eines entsprechenden 
Know-How-Transfers an die Betreiber von Stromtankstellen 
soll der Vertrieb des E-Leitsystems durch erfahrene 
E-Mobilisten erfolgen und Kundenbesuche sollen nicht mit 
Verbrennungsmotor durchgeführt werden. 
Entspricht das Auftreten eines Vertriebspartners nicht den 
allgemeinen Erwartungen und/oder besteht Gefahr, dass der 
Name von CheckWell in Mitleidenschaft gezogen wird behält 
sich CheckWell das Recht vor, einzelnen Vertriebspartnern 
den weiteren Handel mit dem CheckWell E-Leitsystem zu 
untersagen. 

9. Projektkosten:
Die Projektabwicklung (behördliche Bewilligung, Bestellung, 
Lieferung, Montage des Leitsystems) kann durch den 
Betreiber selbst oder gewerblich befugte Dienstleister 
erfolgen. Diesbezügliche Honorarvereinbarungen sind 
Sache der beteiligen Parteien und nicht von CheckWell, 
sofern nicht letztere selbst mit einer Projektabwicklung 
beauftragt werden soll.

10. Kontrolle
Es wird gebeten, Verstöße gegen die vorliegenden 
Nutzungsbedingungen an eleitsystem@checkwell.at 
zu melden. Für irreführende und nicht den Richtlinien 
entsprechende Beschilderungen sind Vertragsstrafen von bis 
zu  € 300,- geplant. Das Recht zu deren Einhebung kann von 
CheckWell auch an E-Mobilitätsvereine abgetreten werden. 
Bei begründeten Meldungen mit hilfreichen Unterlagen, 
die einen Vor-Ort-Besuch überflüssig machen sind auch 
Provisionen an die meldende/n Person/en vorgesehen.


